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Allgemeine Bedingungen für Veranstaltungen an der ZHAW Life Sciences und Facility 

Management 

1. Allgemeines 

Die ZHAW Life Sciences und Facility Management bietet eine Vielfalt von Veranstaltungen an. 
Das Departement ist in seinem Kompetenzbereich für diese zuständig und führt die entspre-
chenden Anlässe durch. Die nachfolgenden Zulassungs- und Teilnahmebedingungen gelten für 
sämtliche Veranstaltungen ausserhalb der Lehre und der Weiterbildung. Allfällige abweichende 
Bestimmungen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften bleiben vorbehalten. 

2. Zulassung 

Die Veranstaltungen der ZHAW Life Sciences und Facility Management stehen allen interes-
sierten Personen gemäss der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung offen. In den einzelnen 
Angeboten können abweichende Zulassungsvoraussetzungen vorgesehen werden, die den De-
tailprogrammen zur jeweiligen Veranstaltung zu entnehmen sind. Teilnahmevoraussetzung für 
sämtliche Veranstaltungen ist, dass die jeweiligen Kosten vor der Durchführung einer Veranstal-
tung vollumfänglich beglichen sind. 

3. Anmeldung 

Bei der Anmeldung verpflichtet sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin, alle beim Anmeldevor-
gang erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgetreu zu erfassen. Sowohl schriftliche 
Anmeldungen als auch Online-Anmeldungen sind verbindlich. Mit der Anmeldung bestätigt der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin, von den Zulassungs- und Teilnahmebedingungen sowie von den 
Veranstaltungsbedingungen gemäss Ausschreibung Kenntnis genommen zu haben und diese 
zu akzeptieren. Die Teilnehmendenzahl einer Veranstaltung ist beschränkt. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt; Abweichungen sind in den Ausschrei-
bungsunterlagen veröffentlicht. Über Anmeldungen nach Anmeldeschluss entscheidet die An-
lassorganisation. 

4. Preisangaben und Zahlung 

Die für eine Veranstaltung anfallenden Kosten und die darin enthaltenen Leistungen sind in der 
Ausschreibung enthalten. Die Kosten für die Teilnahme sind grundsätzlich bei der Anmeldung 
mit der Kreditkarte zu begleichen. Die Anmeldung wird erst gültig mit Bezahlung der Kosten. 

5. Abmeldung, Nichterscheinen oder Abbruch der Teilnahme 

Die Abmeldung von einer Veranstaltung muss zwingend schriftlich erfolgen. Eine Abmeldung 
bis zum Anmeldeschluss ist kostenlos. Nach dieser Frist oder bei Nichterscheinen beziehungs-
weise dem Abbruch der Teilnahme verfallen die Kosten vollumfänglich. Abweichungen sind in 
den Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht. 

6. Durchführung 

Wird eine minimale Anzahl von Anmeldungen nicht erreicht, behält sich die ZHAW Life Sci-
ences und Facility Management das Recht vor, die Veranstaltung nicht durchzuführen. Die an-
gemeldeten Personen werden so früh als möglich über die Nichtdurchführung unterrichtet. Die 
Veranstaltungskosten werden vollumfänglich zurückerstattet. 
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7. Änderungen und Anpassungen  

Programmänderungen sowie personelle Änderungen einer Veranstaltung bleiben vorbehalten. 
In vorgenannten Fällen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Veranstaltungskosten. 

8. Online-Informationen  

Online-Angaben zu Veranstaltungen der ZHAW Life Sciences und Facility Management werden 
nach bestem Wissen und Gewissen aktualisiert. Dennoch kann keine Garantie für die Fehler-
freiheit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden. Im Zweifelsfall gelten 
die in den aktuellen Drucksachen enthaltenen Informationen. 

9. Versicherung 

Versicherungen sind Sache der Kursteilnehmenden. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wird für umfangreichere Veranstaltungen der Abschluss einer Annullationskostenversicherung 
empfohlen. 

10. Rechtswahl und Gerichtsstand 

Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer Weiterbildung an der ZHAW gilt 
Schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Winterthur. 

11. Erlassinformationen 

Die englische Übersetzung des Erlasses finden sie unter: 
N_MB_Information_sheet_Event_Conditions.pdf 

11.1 Metadaten Erlass 

Betreff Inhalt 

Erlassverantwortliche:r Leitung Administration Bildung 

Beschlussinstanz Stabsbereichsleitung Bildung 

Themenzuordnung 5.00.00 Weiterbildung 

Publikationsart Public 

11.2 Erlassverlauf 

Version Beschluss Beschlussinstanz Inkrafttreten Beschreibung Änderung 

1.0.0 29.03.2019 Stabsbereichsleitung Bildung 01.04.2019 Originalversion 

1.0.1 - - - Neuer Dateiname/Link, 12.03.2025 

 

https://gpmpublic.zhaw.ch/GPMDocProdDPublic/Vorgabedokumente_Dept/N_MB_Information_sheet_Event_Conditions.pdf

	Allgemeine Bedingungen für Veranstaltungen an der ZHAW Life Sciences und Facility Management
	1. Allgemeines
	2. Zulassung
	3. Anmeldung
	4. Preisangaben und Zahlung
	5. Abmeldung, Nichterscheinen oder Abbruch der Teilnahme
	6. Durchführung
	7. Änderungen und Anpassungen
	8. Online-Informationen
	9. Versicherung
	10. Rechtswahl und Gerichtsstand
	11. Erlassinformationen
	11.1 Metadaten Erlass
	11.2 Erlassverlauf



